
Informationen über die Dienstleistung der Prüfsachverständigen für Erd- und Grund-
bau 
 
 
1. Wo sind die Aufgaben und die Tätigkeit der Prüfsachverständigen für Erd- und 

Grundbau geregelt? 
 

Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau (im Folgenden: Prüfsachverständige) erfül-
len Aufgaben im Bereich des Bauordnungsrechts. In Thüringen sind hier insbesondere 
die Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
(http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/bau/th__rbauordnung2009.pdf) und 
die Thüringer Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPP-
VO) (http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/bau/10-03-
09_vo_pr__fingenieure2009.pdf) zu beachten. 

 
 
2. Was ist Aufgabe der Prüfsachverständigen? 
 

Prüfsachverständige bescheinigen nach § 25 ThürPPVO die Vollständigkeit und Richtig-
keit der Angaben über den Baugrund hinsichtlich Stoffbestand, Struktur und geologischer 
Einflüsse, dessen Tragfähigkeit und die getroffenen Annahmen zur Gründung oder Ein-
bettung der baulichen Anlage. Die Bescheinigung wird bei der Prüfung bzw. Bescheini-
gung der Standsicherheitsnachweise für bauliche Anlagen durch den Prüfingenieur für 
Standsicherheit berücksichtigt.  

 
 
3. Wer beauftragt die Prüfsachverständigen? 
 

Prüfsachverständige werden nach § 13 Abs. 3 ThürPPVO durch den Prüfingenieur für 
Standsicherheit beauftragt. 

 
 
4. Wie können sich Prüfsachverständige um Aufträge bewerben? 

 
Sie müssen sich wie auch sonst eigenständig um Aufträge bei möglichen Auftraggebern 
bemühen. 
 
 

5. Darf der Bauherr den Prüfsachverständigen selbst auswählen? 
 

Nein; der Prüfingenieur für Standsicherheit entscheidet, welchen Prüfsachverständigen 
er beauftragt. 

 
 
6. Wer darf als Prüfsachverständiger beauftragt werden? 
 

Prüfsachverständige werden durch die nach Landesrecht zuständige Stelle (in Thüringen 
das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr*)) anerkannt. Die Länder veröf-

                                                 
*) Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien 
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fentlichen Listen der anerkannten Prüfsachverständigen (für Thüringen: 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/bau/16-09-
09_liste_pr__fsachverst_sept2009.pdf). Beauftragt werden dürfen auch Prüfsachverstän-
dige aus anderen Ländern. 
 
Prüfsachverständige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat dürfen beauf-
tragt werden, wenn sie eine im Sinne des § 9 ThürPPVO gleichwertige Anerkennung be-
sitzen. Sie müssen das erstmalige Tätigwerden vorher der Anerkennungsbehörde des 
Landes anzeigen. Die Anerkennungsbehörde bestätigt auf Antrag den Eingang der An-
zeige. Ist die Berechtigung zwar nicht gleichwertig, werden aber tatsächlich die in der 
Antwort auf Frage 8 genannten Anforderungen erfüllt, wird von der Anerkennungsbehör-
de eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt.  
 
Nicht beauftragt werden darf nach § 5 Abs. 3 ThürPPVO, wer bereits in anderer Weise 
mit dem Bauvorhaben befasst war (z.B. als Entwurfsverfasser, Nachweisersteller, Baulei-
ter oder Unternehmer). 

 
 
7. Wie erfolgt die Eintragung in eine Liste der anerkannten Prüfsachverständigen? 
 

Nach § 6 Abs. 4 und 5 ThürPPVO werden Prüfsachverständige nur in die Listen des Lan-
des eingetragen, in dem sie anerkannt wurden. Bei einer Verlegung des Geschäftssitzes 
in ein anderes Land erfolgt die Streichung aus der bisherigen Liste und eine Eintragung 
in die Liste des Landes des neuen Geschäftssitzes. Eine Eintragung in die Listen mehre-
rer Länder ist nicht vorgesehen. 

 
 
8. Welche Anforderungen müssen Personen erfüllen, die als Prüfsachverständiger 

tätig werden wollen? 
 

Als Prüfsachverständiger darf tätig werden, wer durch die nach Landesrecht zuständige 
Anerkennungsbehörde (vgl. Frage 6) anerkannt wurde.  
 
Als Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau können nach § 23 ThürPPVO nur Perso-
nen anerkannt werden, die 
1. als Angehörige der Fachrichtung Bauingenieurwesen, der Geotechnik oder eines Stu-

diengangs mit Schwerpunkt Ingenieurgeologie ein Studium an einer deutschen Hoch-
schule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule oder an 
einer sonstigen gleichwertigen ausländischen Einrichtung abgeschlossen haben, 

2. neun Jahre im Bauwesen tätig, davon mindestens drei Jahre im Erd- und Grundbau 
mit der Anfertigung oder Beurteilung von Standsicherheitsnachweisen betraut gewe-
sen sind, 

3. über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Erd- und Grundbau verfügen, 
4. weder selbst noch ihre Mitarbeiter noch Angehörige eines Zusammenschlusses mit 

anderen Prüfsachverständigen an einem Unternehmen der Bauwirtschaft oder an ei-
nem Bohrunternehmen beteiligt sind. 

Der Nachweis der Anerkennungsvoraussetzungen nach Nummer 3 ist durch ein Fach-
gutachten eines bei der Bundesingenieurkammer gebildeten Beirats zu erbringen. Über 
das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzung nach Nummer 4 hat der Bewerber eine be-
sondere Erklärung abzugeben. 
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9. Welche Nachweise müssen bei der Anerkennungsbehörde eingereicht werden? 
 

Dem Antrag sind nach § 6 ThürPPVO die für die Anerkennung erforderlichen Nachweise 
beizugeben, insbesondere 
1. ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachlichen Werdegangs bis zum Zeitpunkt 

der Antragstellung, 
2. je eine Kopie der Abschluss- und Beschäftigungszeugnisse, 
3. der Nachweis über den Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses zur Vorlage 

bei einer Behörde (Belegart O oder P) oder ein gleichwertiges Dokument eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellten Staat; der Nachweis soll nicht älter als drei Monate 
sein, 

4. Angaben über etwaige sonstige Niederlassungen, 
5. Angaben über eine etwaige Beteiligung an einer Gesellschaft, deren Zweck die Pla-

nung oder Durchführung von Bauvorhaben ist, und 
6. die Nachweise über die Erfüllung der besonderen Voraussetzungen für die Anerken-

nung (vgl. Frage 8). 
 
 
10. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten bestehen gegen die Versagung einer Aner-

kennung? 
 

Gegen die Versagung der Anerkennung kann nach § 42 VwGO Klage beim Verwal-
tungsgericht erhoben werden.  

 
 
11. An wen kann sich der Bauherr wenden, wenn er mit der Tätigkeit eines Prüfsach-

verständigen nicht zufrieden ist? 
 

Prüfsachverständige werden aufgrund eines dem Zivilrecht zuzurechnenden Vertrags 
beauftragt. Bei Streitigkeiten über die ordnungsgemäße Vertragserfüllung sind wie auch 
sonst bei zivilrechtlichen Streitigkeiten die Zivilgerichte zuständig. 

 
 
12. Wo können Prüfsachverständige oder Auftraggeber weitergehende Informationen 

erhalten? 
 

Es gibt keine Verbände, die sich in besonderer Weise um die Belange der Prüfsachver-
ständigen kümmern. 

 
 
13. Müssen Prüfsachverständige gegen Schäden versichert sein, die sich aus ihrer 

Tätigkeit ergeben? 
 

Prüfsachverständige müssen nach § 5 Abs. 1 ThürPPVO mit einer Haftungssumme von 
mindestens je 500.000 € für Personen- sowie für Sach- und Vermögensschäden je 
Schadensfall, die mindestens zweimal im Versicherungsjahr zur Verfügung stehen muss, 
haftpflichtversichert sein. 


